
Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer vom 01.01.1999:
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 
07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 
2007 (GVBl. I S. 757), der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben vom 17.3.1970 
(GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Artikel 7 b des Gesetzes zur Änderung der Hessischen 
Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 31.1.2005 (GVBl. I S. 54) hat die 
Gemeindevertretung  der Gemeinde Wahlsburg am 29.10.2009 die folgende Änderung 
beschlossen:

 
 
§ 5 Abs. 3 enthält folgende Änderung:
 
(3) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen Hund jährlich    
600,00 €.
 
 
§ 5 Abs. 4 enthält folgende Neufassung:
 
Als gefährliche Hunde gelten:
 
(4)  3. Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, dass sie  

Menschen oder   Tiere ohne begründeten Anlass beißen. 
 
Solche gefährlichen Hunde sind insbesondere Hunde folgender Rassen oder Gruppen 
sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden:
 

1. Pittbull-Terrier oder American Pitbull Terrier, 
2. American Staffordshire-Terrier oder Staffordshire Terrier 
3. Staffordshire-Bullterrier, 
4. Bullterrier 
5. American Bulldog, 
6. Dogo Argentino, 
7. Fila Brasileiro, 
8. Kangal (karabash), 
9. Kaukasischer Owtscharka und 
10.Rottweiler; dies gilt nicht, soweit Hunde dieser Rasse schon vor dem 31.12.2008 

gehalten wurden oder Nachkömmlinge dieser Rasse am 31.12.2008 bereits erzeugt 
waren und ihre Haltung durch die Halterin und den Halter bis spätestens 
30.06.2009 bei dem Bürgermeister der Gemeinde Wahlsburg als örtliche 
Ordnungsbehörde schriftlich angezeigt worden ist. 



 
 
§ 6 Abs. 2 enthält folgende Neufassung: 
 
(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für
 

1.  Diensthunde  von  Polizei-  und  Zollbeamten,  wenn  diese  auf  Weisung  des 
Dienstherrn in den Haushalt  aufgenommen werden,  auf Kosten des Dienstherrn 
angeschafft wurden und in dessen Eigentum verbleiben und die Unterhaltskosten 
im wesentlichen aus öffentlichen Mitteln bestritten werden,

 
2.   Hunde, die ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen 

zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. Eine Haltung ausschließlich 
zur  Erwerbung,  Sicherung  und  Erhaltung  von  Einnahmen  zu 
erwerbswirtschaftlichen Zwecken liegt insbesondere vor bei der Haltung 

 
a)   von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich 

für die Bewachung von Herden verwendet werden,
 

b)     von Hunden durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses 
Gewerbe angemeldet haben
 
 
§ 7 Abs. 1 enthält folgende Neufassung/Ergänzung:
 

(1) Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen auf 50 v. H. des für die 
Gemeinde geltenden Steuersatzung zu ermäßigen für:

 
c)      Hunde, die die Bewachung von bewohnten Gebäuden im Vorwerk und der in der 

Anlage 1 gekennzeichnete Grundstücke übernehmen.
 
 
Wahlsburg, 29.10.2009
 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Wahlsburg
 
 
 


